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Aufgrund 

- der §§ 51, 52 und 103 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG -) vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 

- der §§ 14, 15, 116, 117, 134 bis 136, 138, 141, 150, 161 
und 167 Abs. 2 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -), 
Neubekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW S. 
926/SGV. NRW 77), 

- der §§ 12, 25, 27 bis 30, 33 und 34 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord-
nungsbehördengesetz - OBG -), Neubekanntmachung 
vom 13.05.1980 (GV. NRW S. 528/SGV. NRW 2060) 
und 

- der Nr. 20.1.8 der Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz - ZustVU (Art. 15 des Gesetzes zur Komm-
unalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 
11.12.2007, GV. NRW S. 662) jeweils in der zurzeit gel-
tenden Fassung wird verordnet: 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird 
zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der 
Wassergewinnungsanlage Raestrup der Gemeindewerke 
Everswinkel GmbH und ihrer Rechtsnachfolger (begün-
stigter Unternehmer im Sinne von § 15 Abs. 1 LWG 
NRW) ein Wasserschutzgebiet festgesetzt. 

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die Weitere 
Schutzzone (Zone III) , die Engere Schutzzone (Zone II) 
und den Fassungsbereich (Zone I). 

(3) Das Wasserschutzgebiet erstreckt sich auf die Ge-
markungen: 

Telgte-Kirchspiel, Flur 17, 18, 19, 58 und 59 

Everswinkel, Flur 13, 14, 15 und 40 

jeweils ganz oder teilweise. 

(4) Über das Wasserschutzgebiet mit seinen Schutzzonen 
gibt die dieser Verordnung beigefügte Übersichtskarte im 
Maßstab 1: 25.000 einen Überblick (Anlage 1.1). 

Im Einzelnen ergeben sich die Abgrenzungen des 
Wasserschutzgebietes und seiner Schutzzonen aus der 
Schutzgebietskarte im Maßstab 1: 5.000 (Anlage 2). 

In den Karten sind die Zone III gelb und die Zone II grün 
dargestellt. Die Zone I ist rot angelegt. 

Aus der dieser Verordnung beigefügten Anlage 3 ergeben 
sich die Genehmigungs-, Anzeigepflichten und Verbote 
für die einzelnen Schutzzonen. 

Die Übersichtskarte, die Schutzgebietskarte und die An-
lage 3 sind Bestandteile dieser Verordnung. Die Verord-
nung mit ihren Anlagen liegt vom Tage des Inkrafttretens 
an (§ 14 Abs. 1 LWG) zur Einsicht für jede Person 
während der Dienststunden bei folgenden Behörden aus: 

1. Bezirksregierung Münster 
    - Obere Wasserbehörde - 

 

2. Landrat des Kreises Warendorf 
    - Untere Wasserbehörde - 

3. Bürgermeister der Stadt Telgte 

4. Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Abwasser im Sinne dieser Verordnung sind das durch 
häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder son-
stigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und 
das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen 
abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlags-
wasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen 
zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen aus-
tretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

(2) Abwasseranlagen im Sinne dieser Verordnung sind 
alle Kanäle, Pumpwerke und sonstige Bauwerke, die Ab-
wasser heben, transportieren oder zurückhalten. 

(3) Abwasserbehandlungsanlagen im Sinne dieser Ver-
ordnung sind Einrichtungen, die dazu dienen, die Schad-
wirkung des Abwassers zu vermindern oder zu beseitigen 
oder den im Zusammenhang mit der Abwasserbehand-
lung anfallenden Klärschlamm für eine ordnungsgemäße 
Beseitigung aufzubereiten. Sie sind öffentliche Ab-
wasserbehandlungsanlagen, wenn sie dem allgemeinen 
Gebrauch dienen. 

(4) Dauergrünland im Sinne dieser Verordnung sind 
nicht in die Fruchtfolge einbezogene Flächen, auf denen 
ständig Gras erzeugt wird. Es kann sich um eingesätes 
oder natürliches Grasland handeln. Zum Zwecke einer 
Grünlandnutzung gepachtete Ackerflächen, Brachflächen 
und im Rahmen des Vertragsnaturschutzes oder Vertrags-
gewässerschutzes eingebrachte Ackerflächen fallen nicht 
unter diese Regelung. 

(5) Gülle im Sinne dieser Verordnung sind die Gemische 
aus Kot- und Harnausscheidungen von Rindern, Schwei-
nen oder Geflügel, auch vermischt mit Wasser sowie de-
ren natürliche Umwandlungsprodukte. Zur Gülle im 
Sinne dieser Verordnung gehören auch die Aus-
scheidungen von Geflügel ohne Zusatz von Wasser sowie 
deren natürliche Umwandlungsprodukte (Geflügelkot). 

(6) Jauche im Sinne dieser Verordnung sind die Harn-
ausscheidungen von Rindern, Pferden, Schweinen, Scha-
fen oder Ziegen, auch vermischt mit Wasser; geringfügi-
ge Anteile von Einstreu und Futterresten gelten als uner-
heblich.  

(7) Intensivkulturen im Sinne dieser Verordnung sind 
Kulturen mit hohem Düngeeinsatz und/oder hohem 
Pflanzenschutzmitteleinsatz und dauernder Bearbeitung, 
die an stets gleicher Stelle angebaut werden; ausge-
nommen sind Hausgärten. 

(8) Komposte im Sinne dieser Verordnung sind aerob be-
handelte Bioabfälle. 

(9) Nährstoffträger im Sinne dieser Verordnung sind 
alle Stoffe, die freie Nährstoffe enthalten oder solche 
nach einer Mobilisierung freisetzen, wie z. B. Gülle, 
Jauche, Festmist, Kompost, Silagesickersaft, mineralische 
Düngemittel. 
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(10) Pferche im Sinne dieser Verordnung sind Gehege 
mit erhöhter Tierdichte, bei denen es z. B. durch Zer-
störung der Grasnarbe zu vermehrten Keimeinträgen 
kommen kann. 

(11) Recycling-Materialien im Sinne dieser Verordnung 
sind die in den gemeinsamen Runderlassen des Ministe-
riums für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz NRW und des Ministeriums für Wirt-
schaft und Mittelstand, Energie und Verkehr NRW - IV-
3-953-26308 – IV-8-1573-30052- /- VI–A3–32-40/45 - 
vom 09.10.2001 und 14.09.2004 (SMBl. NRW. 74, 913) 
genannten mineralischen Stoffe aus industriellen Pro-
zessen (einschließlich Hausmüllverbrennungsaschen und 
Metallhüttenschlacken) und aus Bautätigkeiten (Recyc-
ling-Baustoffe) sowie vergleichbare mineralische Abfälle 
zur Verwertung, die mindestens den Anforderungen der 
vorgenannten Erlasse entsprechen. 

(12) Wärmepumpen im Sinne dieser Verordnung sind 
Heizungs-, Brauchwassernutzungs- und Kühlanlagen, die 
die Boden- und/oder Grundwassertemperatur ausnutzen.  

(13) Wassergefährliche Anlagen im Sinne dieser Ver-
ordnung sind Betriebe, in denen regelmäßig mit wasser-
gefährdenden Stoffen umgegangen wird (Lagern, Ab-
füllen und Umschlagen sowie Herstellen, Behandeln und 
Verwenden), insbesondere 

- Abfallentsorgungsanlagen, 
- Akkumulatorenfabriken, 
- Beizereien,  
- Chemikalienhandlungen, 
- Chemische Fabriken, 
- Erdölraffinerien, Großtanklager, Hydrierwerke, 
- Galvanikbetriebe, Weißblechwerke, 
- Gaswerke, Kokereien, Kohlekraftwerke, 
- Gerbereien und Lederverarbeitungsbetriebe, 
- Kaliwerke, Salinen, 
- Kfz-Reparaturwerkstätten, Tankstellen (auch für den Ei-   
  genbedarf), 
- Lackier-, Abbeiz- und Entlackungsbetriebe, 
- Metallhütten,  
- Schrottplätze, Autowrackanlagen, 
- Sprengstoff-Fabriken, 
- Textilveredelungsbetriebe, 
- Tierkörperbeseitigungsanlagen, 
- Zellulosefabriken, 
- Zuckerfabriken. 

(14) Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieser Verord-
nung sind feste, flüssige oder gasförmige Stoffe, die sich 
im Wasser lösen, sich mit diesem vermischen, an seinen 
Inhaltsstoffen haften oder seine Oberfläche bedecken und 
dadurch die physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Eigenschaften des Wassers nachteilig verändern 
können, insbesondere 

- Säuren, Laugen, 

- Alkalimetalle, Siliciumlegierungen mit über 30 v. H. 
Silicium, metallorganische Verbindungen, Halogene, 
Säurehalogenide, Metallcarbonyle und Beizsalze, 

- Mineral- und Teeröle sowie deren Produkte, 

- flüssige sowie wasserlösliche Kohlenwasserstoffe, 
Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester, halogen-, stickstoff- 
und schwefelhaltige organische Verbindungen, 

- chemische Mittel für den Pflanzenschutz, zur Schäd-
lings- oder Aufwuchsbekämpfung sowie zur Wachstums-
regelung,  

- Gifte, 

- organische Lösungsmittel, 

- radioaktive Stoffe, 

- Jauche, Festmist, Gülle und mineralische Düngemittel, 

- Silagesickersaft und Molke, 

- Klärschlamm und Kompost. 

Zu den wassergefährdenden Stoffen im Sinne dieser 
Verordnung gehören auch die in der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift (VwVwS) des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zum 
Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wasser-
gefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen vom 
17.05.1999 (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 29.05.1999) in 
der jeweils geltenden Fassung aufgeführten Stoffe. 

§ 3 

Schutz in den Zonen III - I 

(1) Die Zone III soll den Schutz vor weitreichenden Be-
einträchtigungen, insbesondere vor nicht oder schwer ab-
baubaren chemischen und radioaktiven Verunreini-
gungen, gewährleisten. 

(2) Die Zone II soll den Schutz vor Verunreinigungen 
durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Vi-
ren, Parasiten und Wurmeier) und sonstigen Beein-
trächtigungen gewährleisten, die von verschiedenen 
menschlichen Tätigkeiten und Einrichtungen ausgehen 
und wegen ihrer Nähe zur Fassungsanlage besonders ge-
fährdend sind. 

(3) In der Zone I sind alle Handlungen verboten, die nicht 
dem ordnungsgemäßen Betreiben, Warten oder Unter-
halten des Wasserwerks und seiner Wassergewinnungs-
anlage, der behördlichen Überwachung der Wasserver-
sorgung oder dem Ausüben der Gewässeraufsicht dienen. 

Das Betreten der Zone I ist nur solchen Personen ge-
stattet, die im Interesse der Wasserversorgung handeln 
oder mit behördlichen Überwachungsaufgaben betraut 
sind. 

Land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen sind ver-
boten, soweit sie nicht dem Erhalten und Pflegen der zum 
Schutz des Grundwassers notwendigen Grasnarbe und 
des Baumbestandes dienen. Die dabei eingesetzten Ge-
räte und Maschinen müssen entweder elektrisch oder mit 
biologisch leicht abbaubaren Kraftstoffen und Ölen be-
trieben werden. 

Der Einsatz chemischer Mittel für den Pflanzenschutz, 
Schädlings- oder Aufwuchsbekämpfung sowie zur 
Wachstumsregelung und jegliche Düngung sind verboten. 

(4) Die in der Anlage 3 dieser Verordnung aufgeführten 
Handlungen oder Maßnahmen sind nach Maßgabe dieser 
Anlage verboten oder unterliegen einer Genehmigungs- 
bzw. Anzeigepflicht.  

§ 4 

Militärische Übungen und Liegenschaften 

Bei militärischen Übungen und Liegenschaften sind die 
im DVGW-Merkblatt W 106 „Militärische Übungen und 
Liegenschaften der Streitkräfte in Wasserschutzgebieten“ 
von April 1991 festgelegten Erlaubnisse und Verbote zu 
beachten. 
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§ 5 

Duldungspflichten 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken im Wasserschutzgebiet haben die 
wasserbehördliche Überwachung des Wasserschutz-
gebietes, insbesondere hinsichtlich der Befolgung der 
Vorschriften dieser Verordnung und der nach ihr 
getroffenen Anordnungen sowie das Beobachten der 
Gewässer und des Bodens gemäß §§ 52 Abs. 1 Nr. 2. c), 
101 WHG und §§ 116, 117, 167 Abs. 2 LWG zu dulden. 

(2) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von An-
lagen und sonstigen Einrichtungen im Wasserschutz-
gebiet, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-
nung bestehen und die nach Maßgabe des sonstigen öff-
entlichen Rechtes in Bestand und Betrieb geschützt sind 
(Bestandsschutz), haben zu dulden, dass solche Anlagen 
und Einrichtungen an die Vorschriften der Verordnung 
angepasst, beseitigt oder erforderliche Sicherungsmaß-
nahmen getroffen werden (§ 52 Abs. 1 Nr. 2. c) WHG). 

(3) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken im Wasserschutzgebiet sind darüber hinaus 
verpflichtet: 

1. Das Errichten, Betreiben und Unterhalten von 
Einrichtungen zur Sicherung der Zone I gegen unbefugtes 
Betreten, 

2. das Aufstellen, das Unterhalten oder das Beseitigen 
von Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen, 

3. das Auffüllen von Mulden und Erdaufschlüssen bzw. 
das Beseitigen von Ablagerungen, 

4. das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete der 
zuständigen Behörden zum Beobachten, Messen und 
Untersuchen des Grundwassers und zur Entnahme von 
Bodenproben (nach Maßgabe des § 167 LWG),  

5. das Errichten und Betreiben von Grundwassermess-
stellen, 

6. das Errichten und Unterhalten von Anlagen zum 
Sichern gegen Überschwemmungen zu dulden. Den Be-
troffenen, auf deren Grundstücken Untersuchungen 
durchgeführt werden, ist das Ergebnis der Unter-
suchungen mitzuteilen. 

(4) Der Landrat des Kreises Warendorf -Untere 
Wasserbehörde- ordnet gegenüber den betroffenen 
Eigentümern oder Nutzungsberechtigten die gemäß den 
Absätzen 2 und 3 zu duldenden Maßnahmen durch 
schriftlichen Bescheid an. Der Wasserwerksbetreiber ist 
vorher zu hören. Soweit bergrechtliche Belange berührt 
sind, ergeht die Entscheidung im Benehmen mit dem 
zuständigen Bergamt. Der Bescheid ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und dem Duldungs-
pflichtigen zuzustellen sowie dem Wasserwerksbetreiber 
und den weiteren am Verfahren beteiligten Stellen zur 
Kenntnis zu geben. 

§ 6 

Düngung im Wasserschutzgebiet 

(1) Ziel der gewässerschonenden Düngung im Sinne 
dieser Verordnung ist es, im Interesse der bestehenden 
oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung die 
Gewässer im Wasserschutzgebiet vor nachteiligen Ein-
wirkungen durch eine nicht im Rahmen ordnungs-

gemäßer Landwirtschaft erfolgende Ausbringung von 
Düngemitteln zu schützen. 

(2) Düngemittel dürfen nur nach den Grundsätzen der 
guten fachlichen Praxis beim Düngen aufgebracht wer-
den. 

(3) Die Düngebedarfsermittlung und die -anwendung hat 
nach einem ständig zu aktualisierenden schriftlichen 
Düngeplan zu erfolgen.  

Die Düngeplanung kann auch in Form eines betriebs-
bezogenen Nährstoffvergleiches erfolgen. Düngepläne 
sind 7 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen dem 
Landrat des Kreises Warendorf - Untere Wasserbehörde - 
vorzulegen. 

(4) Mindestens alle 5 Jahre sind für die Betriebe über 3 
ha bewirtschafteter landwirtschaftlicher Flächen im 
Wasserschutzgebiet auf Aufforderung des Landrates des 
Kreises Warendorf - Untere Wasserbehörde - von dem 
bewirtschaftenden Landwirt Nährstoffuntersuchungen  
(z. B. N-min) am Ende der Vegetationsperiode (20.10. - 
10.11. des Jahres) durchzuführen.  

Die Bodenuntersuchungen sind einschließlich der Probe-
entnahme von einer fachlich geeigneten, neutralen Stelle 
(z. B. LUFA) durchzuführen. 

(5) Eine Durchschrift der Untersuchungsergebnisse zum 
Ende der Vegetationsperiode ist bis zum 31.01. des Fol-
gejahres dem Landrat des Kreises Warendorf - Untere 
Wasserbehörde - über die Kreisstelle Warendorf der 
Landwirtschaftskammer zuzuleiten. 

Die Untere Wasserbehörde ist berechtigt, weitere Boden-
proben zu entnehmen oder von einer neutralen Stelle 
entnehmen zu lassen. 

§ 7 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) 

(1) Die Anwendung von PSM auf Freilandflächen darf 
nur erfolgen nach den Grundsätzen der guten fachlichen 
Praxis unter Beachtung des Gesetzes zum Schutz der 
Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz-PflSchG) vom 
14.05.1998 (BGBl. I S. 971) und der aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnungen, u.a. der Verordnung 
über Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel 
(Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung) vom 
10.11.1992 (BGBl. I, S. 1887), sowie entsprechender 
Verwaltungsvorschriften (Pflanzenschutz-Freiflächen-
anwendungsvorschrift, Gem. Rd.Erl. MURL/MWMTV 
vom 27.03.2000, MBl. NRW Nr. 25, S. 455 ff), jeweils in 
der gültigen Fassung. Pflanzenschutzmittel dürfen nach 
diesen Vorschriften nicht angewandt werden, soweit der 
Anwender damit rechnen muss, dass ihre Anwendung 
schädliche Auswirkungen auf das Grundwasser hat. Sie 
dürfen ferner nicht in oder unmittelbar an oberirdischen 
Gewässern angewandt werden. 

(2) Bei Anwendung von PSM in Wasserschutzgebieten 
sind die Beratungsempfehlungen der Landwirtschafts-
kammer zu berücksichtigen. 

Über die Anwendung von PSM sind Aufzeichnungen zu 
führen, aus denen sich ergeben müssen: 

- Angabe der behandelten Fläche (Gemarkung, Flur und 
Flurstück) 

- Datum der Anwendung 

- Art und Name des Mittels bzw. Wirkstoffs 
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- Menge des Mittels bzw. Wirkstoffs 

- Kulturart 

- Anlass der Anwendung. 

Die Aufzeichnungen sind 7 Jahre aufzubewahren und 
dem Landrat des Kreises Warendorf - Untere 
Wasserbehörde - auf Verlangen vorzulegen. 

§ 8 

Genehmigungen 

(1) Über die Genehmigungen nach § 3 dieser Verordnung 
entscheidet, soweit es die Errichtung und den Betrieb von 
Anlagen des Anhangs I der Zuständigkeitsverordnung 
Umweltschutz -ZustVU- vom 11.12.2007 (GV. NRW. S. 
662/SGV. NRW. 282) betrifft, die Bezirksregierung 
Münster. In allen anderen Fällen entscheidet der Landrat 
des Kreises Warendorf - Untere Wasserbehörde -. Dem 
Genehmigungsantrag sind in mindestens dreifacher Aus-
fertigung Unterlagen wie Beschreibung, Pläne, Zeich-
nungen und Nachweise beizufügen, soweit sie zur Beur-
teilung des Antrages erforderlich sind. Anträge, die man-
gelhaft sind oder ohne ausreichende Unterlagen vorgelegt 
werden, können ohne Weiteres zurückgewiesen werden, 
wenn der Antragsteller die ihm mitgeteilten Mängel 
innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht behebt. Der An-
tragsteller ist auf diese Folgen hinzuweisen. 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn keine Ge-
fährdung der öffentlichen Wasserversorgung zu besorgen 
ist. 

Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen 
versehen und befristet werden. Sie kann zurückgenomm-
en oder nachträglich mit zusätzlichen Anforderungen ver-
sehen oder weiteren Einschränkungen unterworfen wer-
den, soweit es das Interesse der öffentlichen Wasserver-
sorgung gebietet, das Grundwasser im Rahmen dieser 
Verordnung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen, 
die bei der Erteilung der Genehmigung nicht vorausseh-
bar waren. Eine Genehmigung kann auch einmalig für 
bestimmte in der Zukunft liegende Handlungen gleicher 
Art erteilt werden. Die Vorschriften des allgemeinen Ord-
nungs- und Verwaltungsverfahrensrechtes bleiben unbe-
rührt. 

(3) Die Genehmigungsbehörde kann den Wasserwerks-
betreiber beteiligen und holt ggf. vor ihrer Entscheidung 
die Stellungnahme der zuständigen Unteren Gesundheits-
behörde in hygienischen und gesundheitlichen Fragen 
sowie auch der Landwirtschaftskammer in landwirt-
schaftlichen und des Regionalforstamtes in forstwirt-
schaftlichen Fragen ein. Sind Betriebe betroffen, die der 
Bergaufsicht unterliegen, so ist das zuständige Bergamt 
zu hören. 

(4) Der mit Rechtsbehelfsbelehrung versehene Bescheid 
über den Genehmigungsantrag ist dem Antragsteller zu-
zustellen und allen am Verwaltungsverfahren Beteiligten 
zu übersenden. 

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei 
Jahren nach Bestandskraft der Genehmigung mit der 
Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder die 
Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 

(6) Einer besonderen Genehmigung nach den Vorschrif-
ten dieser Verordnung bedarf es nicht für Handlungen, 
die nach anderen Bestimmungen einer Erlaubnis, Be-
willigung, Genehmigung, bergrechtlichen Betriebsplan-
zulassung oder sonstigen behördlichen Zulassung be-

dürfen, wenn diese von der Unteren Wasserbehörde oder 
mit deren Einvernehmen erteilt werden. Soweit die 
Bezirksregierung Münster für die vorgenannten behörd-
lichen Zulassungen zuständig ist, ist das Einvernehmen 
der Oberen Wasserbehörde einzuholen. Absatz 3 gilt ent-
sprechend. 

Vorstehende Regelungen gelten nicht für Entschei-
dungen, die in einem Planfeststellungsverfahren ergehen 
(§ 14 Abs. 4 Satz 2 LWG). 

§ 9 

Befreiungen 

(1) Die Bezirksregierung Münster, soweit es die Erricht-
ung und den Betrieb von Anlagen des Anhangs I der 
Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz -ZustVU- vom 
11.12.2007 (GV. NRW. S. 662/SGV. NRW. 282) betrifft, 
oder in allen anderen Fällen der Landrat des Kreises Wa-
rendorf - Untere Wasserbehörde - können auf Antrag von 
den Verboten des § 3 dieser Verordnung Befreiung er-
teilen, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder 
überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies 
erfordern. Die zuständige Behörde hat eine Befreiung zu 
erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer Be-
schränkungen des Eigentums erforderlich ist und hier-
durch der Schutzweck nicht gefährdet wird. 

(2) Dem Wasserwerksbetreiber kann auf Antrag von der 
Bezirksregierung Münster - Obere Wasserbehörde - Be-
freiung von den Genehmigungsvorbehalten und Verboten 
dieser Verordnung erteilt werden, soweit dies zum Be-
treiben der Wassergewinnungs- und -versorgungsanlage 
erforderlich und mit den Belangen des Wohls der All-
gemeinheit vereinbar ist. 

(3) Im übrigen gilt § 8 dieser Verordnung mit der Maß-
gabe entsprechend, dass vor Erteilung einer Befreiung 
grundsätzlich auch die Stellungnahmen der Bezirks-
regierung Münster und des Wasserwerksbetreibers einzu-
holen sind.  

§ 10 

Vorrang der Kooperation 

(1) Auf Antrag einer Kooperation im Sinne des Abs. 2 
gelten die §§ 6 und 7 dieser Verordnung nicht für Mit-
glieder einer Kooperation, soweit diese für ihre Mitglie-
der bzw. Vertragspartner verbindliche Regelungen für die 
vorgenannten Tatbestände getroffen hat. Der Antrag ist 
bei der Bezirksregierung Münster zu stellen. Die Rege-
lungen der Kooperation müssen sich an den Grundsätzen 
des vorbeugenden Gewässerschutzes orientieren. 

(2) Eine Kooperation im Sinne dieser Verordnung ist - 
unabhängig von der Rechtsform - der vertragliche oder 
mitgliederschaftliche Zusammenschluss von Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieben einerseits und einem 
oder mehreren Wasserversorgungsunternehmen der öff-
entlichen Trinkwasserversorgung andererseits. Die Ko-
operation muss in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der 
Zielsetzung der 12-Punkte-Vereinbarung zwischen der 
Wasserversorgung, der Landwirtschaft, dem Gartenbau - 
vertreten durch ihre Verbände/Kammern - und dem Mi-
nisterium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen von 1989 arbeiten. 

(3) Der Landrat des Kreises Warendorf - Untere Wasser-
behörde - ist berechtigt, von den Vertretungsgremien der 
Kooperation Auskunft über deren allgemeine Tätigkeit zu 
verlangen. Die Untere Wasserbehörde muss insbesondere 
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die in der Kooperation geltenden Anforderungen an die 
Düngekonzeption, die Düngekontrollverfahren und die 
Anwendung von zugelassenen PSM prüfen können. Dies 
soll in mindestens jährlichen Beratungsgesprächen ge-
schehen. Sie ist nicht berechtigt, Auskünfte über einzelne 
Untersuchungsergebnisse oder einzelne Kooperations-
mitglieder zu verlangen. 

(4) Soweit die Kooperation für ihre Mitglieder ver-
bindliche Konzepte für die gewässerschonende Umwand-
lung von Dauergrünland erstellt hat, können deren Mit-
glieder von der Genehmigungspflicht in Zone III auf An-
trag der Kooperation befreit werden. 

(5) Soweit die Kooperation für ihre Mitglieder verbind-
liche Konzepte für das gewässerschonende Betreiben von 
Intensivkulturen erstellt hat, können deren Mitglieder von 
der Genehmigungspflicht in der Zone III auf Antrag der 
Kooperation befreit werden. 

(6) Über die Anträge nach Abs. 5 entscheidet der Landrat 
des Kreises Warendorf - Untere Wasserbehörde - nach 
Anhörung der Landwirtschaftskammer und des 
Wasserwerksbetreibers auf der Grundlage der vorge-
legten Konzepte. 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Nr. 8 
WHG, § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig eine nach § 3 dieser Verordnung ge-
nehmigungspflichtige Handlung ohne die Genehmigung 
nach § 8 vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Nr. 8 
WHG, § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig eine nach § 3 dieser Verordnung 
verbotene Handlung ohne die Befreiung nach § 9 
vornimmt. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Nr. 8 
WHG, § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen die Vorschriften in §§ 6 oder 7 
dieser Verordnung verstößt.  

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
nach Maßgabe des § 103 Abs. 2 WHG und § 161 Abs. 4 
LWG geahndet werden. 

§ 12 

Überwachung 

Bestehende Anlagen oder Einrichtungen im Wasser-
schutzgebiet sind von Amts wegen durch den Landrat des 
Kreises Warendorf - Untere Wasserbehörde - zu prüfen 
und zu überwachen. 

§ 13 

Andere Rechtsvorschriften 

(1) Ansprüche auf Entschädigungsleistung, Ausgleichs-
zahlung für wirtschaftliche Nachteile oder pauschale 
Ausgleichszahlung in Härtefällen richten sich insbeson-
dere nach § 52 WHG, §§ 15, 134 und 135 LWG. 

(2) Die ansonsten in Gesetzen oder aufgrund eines Ge-
setzes vorgesehenen Verbote, Genehmigungs-, Zulass-
ungs-, Duldungs-, Mitwirkungs- und Anzeigepflichten 

oder Beschränkungen bleiben unberührt. Dies gilt 
insbesondere für die §§ 12, 62, 63, 32 und 48 WHG. 

§ 14 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Ver-
kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 
in Kraft und gilt 40 Jahre.  

Münster, den 21. Dezember 2012 
- 54.19.03-070/2010.0001 - 

Bezirksregierung Münster 
als Obere Wasserbehörde 

In Vertretung 
gez. Feller 

Hinweis:  

Bestandteil dieser Verordnung ist eine DIN A 4 Karte, 
die dem Amtsblatt als Anlage beigefügt ist.  
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2 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen  
der Stadt Münster und dem Kreis Coesfeld 
über die Durchführung der Aufgaben des 
Amtsapothekers / der Amtsapothekerin 

Zwischen der Stadt Münster und dem Kreis Coesfeld – 
im folgenden „Beteiligte“ genannt – wird gemäß §§ 1 
und 23 ff. des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NW. S. 621) 
in der zurzeit geltenden Fassung folgende öffentlich-
rechtliche Vereinbarung über die Durchführung der Auf-
gaben des Amtsapothekers / der Amtsapothekerin (im 
folgenden Amtsapotheker) i.S.d. § 20 des Gesetzes über 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nord-
rhein-Westfalen (ÖGDG NRW) vom 25.11.1997 (GV. 
NRW. S. 430) in der zur Zeit geltenden Fassung ge-
schlossen: 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 

(1) Die Stadt Münster verpflichtet sich, die sich aus § 20 
Abs. 1 und 2 des ÖGDG NRW sowie aus der Verordnung 
über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach 
dem Medizinproduktegesetz (SGV.NRW 2121) ergeben-
den Aufgaben des Amtsapothekers für den Kreis Coes-
feld durchzuführen. Hierzu überträgt der Kreis Coesfeld 
die Durchführung dieser Aufgaben auf der Grundlage ei-
ner mandatierenden Vereinbarung auf die Stadt Münster. 
Es findet insoweit § 23 Abs. 2 S. 2 GkG Anwendung. Die 
Rechte und Pflichten der Beteiligten als Aufgabenträger 
bleiben unberührt. 

(2) Für die Durchführung der entsprechenden Aufgaben 
für den Kreis Coesfeld beschäftigt die Stadt Münster 
einen Amtsapotheker im Umfang von 40 % der Vollzeit-
stelle eines Beamten.  

(3) Alle Verwaltungs- und sonstigen Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Arbeit des Amtsapothekers, z.B. 
Schreibarbeiten, Erhebung von Verwaltungsgebühren 
und die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, erledigt 
der Kreis Coesfeld in eigener Zuständigkeit.  

§ 2 Kostenerstattung 

(1) Der Kreis Coesfeld erstattet der Stadt Münster die 
Personalaufwendungen des Amtsapothekers entsprech-
end dem Anteil seiner Beschäftigung für den Kreis 
Coesfeld gem. § 1 Abs. 2 dieser Vereinbarung. Zu den zu 
erstattenden Personalaufwendungen gehören: 

• Bruttogehalt inkl. leistungsbezogener Bestandteile der 
zur Vertragserfüllung eingesetzten Mitarbeiter/-innen 

• Beiträge zur Sozialversicherung und tariflicher Zusatz-
versorgung der zur Vertragserfüllung eingesetzten Mit-
arbeiter/-innen (tariflich Beschäftigte) 

• Beihilfeaufwendungen nach städtischem Durchschnitt 
pro Kopf auf Basis des Rechnungsergebnisses Vorjahr 

• Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferück-
stellungen der zur Vertragserfüllung eingesetzten städti-
schen Mitarbeiter/-innen nach dem Durchschnitt der 
letzten vier Jahre (Beamte; ohne das laufende Jahr) 

• Aufwendungen zu einer Rückstellung für Resturlaub 
und Zeitguthaben der zur Vertragserfüllung eingesetzten 
städtischen Mitarbeiter/-innen nach dem Rechnungs-
ergebnis des Vorjahres  

• Personalnebenausgaben nach dem städtischen Durch-
schnitt pro Kopf auf Basis des Rechnungsergebnisses 
Vorjahr 

(2) Darüber hinaus erstattet der Kreis Coesfeld der Stadt 
Münster 5 % der Personalaufwendungen gem. § 2 Abs. 1 
als Gemeinkostenzuschlag.   

(3) Reisekosten, die dem Amtsapotheker nach dem Lan-
desreisekostengesetz für die im Zusammenhang mit der 
Teilabordnung anfallenden Reisen sowie für Tätigkeiten 
für den Kreis Coesfeld zustehen, berechnet und erstattet 
der Kreis Coesfeld direkt. Als Nachweis dient ein Reise-
tagebuch, das der Amtsapotheker für die Tätigkeiten im 
Stadtgebiet Münster sowie für Fahrten von der Wohnung 
bzw. der Dienststelle in den Geschäftsort sowie im Kreis-
gebiet Coesfeld getrennt führt. 

(4) Aufwendungen für erforderliche Fortbildungen und 
Literatur des Amtsapothekers werden zwischen der Stadt 
Münster und dem Kreis Coesfeld im Verhältnis seiner 
Arbeitszeitanteile gem. § 1 Abs. 2 aufgeteilt. Die Stadt 
Münster tritt hierbei in Vorleistung. 

(5) Die Stadt Münster fordert unter Beifügung eines ent-
sprechenden Nachweises jährlich bis zum 05.12. mit ei-
nem Zahlungsziel von 2 Wochen die ihr gem. Absatz 1, 
Absatz 2 und Absatz 4 zu erstattenden Kosten vom Kreis 
Coesfeld an. Eine entsprechende Abschlagszahlung kann 
zum 30.06. eines Jahres gefordert werden. 

(6) Sofern Leistungen aus dem Vertrag umsatzsteuer-
pflichtig sein sollten, wird die Umsatzsteuer gesondert 
erhoben. 

§ 3 Einsatz, Dienstaufsicht und Fachaufsicht 

(1) Dienstort des Amtsapothekers ist Münster.   

(2) Der Amtsapotheker wird im Regelfall ganztägig ent-
weder für die Stadt Münster oder für den Kreis Coesfeld 
tätig. Die planmäßigen Dienstzeiten werden zwischen 
den Leitungen des Gesundheitsamtes der Stadt Münster 
und des Kreises Coesfeld abgestimmt.  

(3) Für die Tätigkeit für den Kreis Coesfeld wird dem 
Amtsapotheker ein angemessener Arbeitsplatz zzgl. der 
erforderlichen Unterstützung für Verwaltungstätigkeiten 
beim Kreis Coesfeld zur Verfügung gestellt.  

(4) Dienstvorgesetzter des Amtsapothekers ist der 
Oberbürgermeister der Stadt Münster.  

(5) Die Aufsicht für Tätigkeiten des Amtsapothekers für 
den Kreis Coesfeld liegt bei der Leitung des Gesund-
heitsamtes des Kreises Coesfeld. Insoweit ist der Amts-
apotheker dieser gegenüber für die ordnungsgemäße Er-
ledigung seiner Aufgaben verantwortlich. 

(6) Für die Tätigkeit des/der Amtsapothekers/-in im Kreis 
Coesfeld finden die dort geltenden einschlägigen Dienst-
vereinbarungen und die Dienst- und Geschäftsanwei-
sungen des Kreises Coesfeld Anwendung. Nicht anzu-
wenden ist aber die für das Leistungsentgelt beim Kreis 
Coesfeld geltende Regelung. 

Hinsichtlich Erholungs- und Sonderurlaub, Verhalten im 
Krankheitsfall und Leistungsentgelt gelten zudem die 
jeweiligen Bestimmungen aus den Dienstvereinbarungen, 
Dienst- und Geschäftsanweisungen der Stadt Münster. 

Bei der Tätigkeit des/der Amtsapothekers/-in für den 
Kreis Coesfeld gelten grundsätzlich die dortigen Regel-
ungen zur Arbeitszeit. Unter dem Ziel einer einheitlichen, 
einfachen und flexiblen Praxis stimmen sich die Dienst-
stellen des Kreises Coesfeld und der Stadt Münster über 
einen etwaigen Anpassungsbedarf ab. 
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§ 4 Laufzeit der Vereinbarung, Kündigung 

(1) Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird auf un-
bestimmte Zeit geschlossen. Sie kann von den Beteiligten 
mit einer Frist von einem Jahr zum Ende des Kalen-
derjahres gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der 
Schriftform. 

(2) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung kann außer-
ordentlich und fristlos aus wichtigem Grund gekündigt 
werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn die ordnungsgemäße Durchführung der über-
tragenen Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist oder das 
Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört ist. 

§ 5 Änderungen/Ergänzungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 
können nur im Einvernehmen der Beteiligten erfolgen 
und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sie 
müssen den Anforderungen der rechtlichen Vorschriften 
entsprechen. 

(2) Änderungen und Ergänzungen stehen unter dem 
Vorbehalt der kommunalaufsichtlichen Genehmigung. 

§ 6 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen in dieser Verein-
barung enthaltenen Regelungen. Sofern die unwirksame 
Bestimmung nicht ersatzlos fortfallen kann, werden die 
Vertragsparteien sie durch eine solche ersetzen, die dem 
beabsichtigten Sinn und Zweck entspricht. Gleiches gilt, 
soweit die Vereinbarung lückenhaft sein sollte. 

§ 7 Schlichtung von Streitigkeiten 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Verbindlichkeiten der 
Beteiligten aus dieser öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung ist die gemeinsame Aufsichtsbehörde zur Schlicht-
ung anzurufen. 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage 
nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Re-
gierungsbezirk Münster, frühestens zum 01.01.2013, in 
Kraft (§ 24 Abs. 4 GkG). 

Münster, den 14.12.2012 
gez. Lewe 

Oberbürgermeister 
gez. i.V. Paal 

Stadtrat 
 

Coesfeld, den 20.12.2012 
gez. Püning 

Landrat 
gez. i.V. Gilbeau 

Kreisdirekter 
 

 

G e n e h m i g u n g 

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Münster und dem Kreis Coesfeld wird 
hiermit gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) genehmigt. 

 

Die Vereinbarung wird am Tag nach der Veröff-
entlichung im Amtsblatt der Bezirksregierung Münster 
wirksam. 

Münster, den 27. Dezember 2012  
Bezirksregierung Münster 
Az.: 31.1-1.6-MS-01/2012 

Im Auftrag 
gez. Plätzer 

 
B e k a n n t m a c h u n g 

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung und 
meine Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 
des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) bekannt gemacht. 

Münster, den 27. Dezember 2012  
Bezirksregierung Münster 
Az.: 31.1-1.6-MS-01/2012 

Im Auftrag 
    gez. Plätzer 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 13 - 14 

 

3 Erteilung einer Vermessungsgenehmigung II 
für den Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur Dipl.-Ing. Hans-Jochem Paßmann 

Bezirksregierung Münster      Münster, den 18.12.2012 
- 31.2-2416-01-0367 - 

Aufgrund des RdErl. des Ministers für Landesplanung, 
Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 05.04.1962 
in der Fassung des RdErl. des Innenministers vom 
30.06.1982 (SMBl. NRW. 71342) wird dem Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Hans-Jochem 
Paßmann, Annabergstr. 134 in 45721 Haltern am See, mit 
Wirkung vom 18.12.2012 die Genehmigung erteilt, den 
bei ihm beschäftigten Vermessungstechniker Sebastian 
Bußmann zur Mitwirkung bei örtlichen Arbeiten nach Nr. 
5 Abs. 1 des o. a. RdErl. heranzuziehen (Vermessungsge-
nehmigung II). 

Im Auftrag 
gez. Rolf Bordewick 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 14 

 

4 Erlöschen einer Vermessungsgenehmigung II 
für den Öffentlich bestellen Vermessungsin-
genieur Dipl.-Ing. Klaus Rürup 

Bezirksregierung Münster         Münster, den 20.12.2012 
- 31.2-2416-01-0131 - 

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 
Klaus Rürup Gladbecker Str. 21a in 46236 Bottrop für 
den VermTechn. Frank Neuhaus erteilte Vermessungs-
genehmigung II erlischt mit Ablauf des 31.12.2012. 

Bezug: Veröffentlichung im Amtsbl. Reg. Münster im 
Jahr 2004, S. 341 

Im Auftrag 
gez. Sternberg 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 14 
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5 Erlöschen einer Vermessungsgenehmigung II 
für den Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur Dipl.-Ing. Dirk Neuhaus 

Bezirksregierung Münster         Münster, den 20.12.2012 
- 31.2-2416-01-0505 - 

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 
Dirk Neuhaus, Rheinstr. 24 in 46395 Bocholt für Herrn 
VermTechn. Martin Portz erteilte Vermessungsgeneh-
migung II ist mit Ablauf des 30.11.2012 erloschen. 

Bezug: Veröffentlichung im Amtsbl. Reg. Münster im 
Jahr 2010, S. 109 

Im Auftrag 
gez. Sternberg 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 15 

 

6 Erteilung einer Vermessungsgenehmigung II 
für die Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurin Dipl.-Ing.'in Petra Freitag-Ernst 

Bezirksregierung Münster          Münster, den 21.12.2012 
- 31.2-2416-01-0450 - 

Aufgrund des RdErl. des Ministers für Landesplanung, 
Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 05.04.1962 
in der Fassung des RdErl. des Innenministers vom 
30.06.1982 (SMBl. NRW. 71342) wird der Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieurin Dipl.-Ing.'in Petra Frei-
tag-Ernst, Gladbecker Str. 21a in 46236 Bottrop, mit 
Wirkung vom 01.01.2013 die Genehmigung erteilt, den 
bei ihr beschäftigten VermTechn. Frank Neuhaus zur 
Mitwirkung bei örtlichen Arbeiten nach Nr. 5 Abs. 1 des 
o. a. RdErl. heranzuziehen (Vermessungsgenehmigung 
II). 

Im Auftrag 
gez. Sternberg 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 15 

 

7 Erlöschen der Vermessungsgenehmigungen II 
für den Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur Dipl.-Ing. Heinz Bödicker 

Bezirksregierung Münster      Münster, den 21.12.2012 
- 31.2-2416-01-0099 - 

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 
Heinz Bödicker, Fuistingstraße 6 in 48683 Ahaus für den 
VermTechn. Peter Hoffmann und VermTechn. Alfons 
Vennemann erteilten Vermessungsgenehmigungen II er-
löschen mit Ablauf des 31.12.2012. 

Bezug: Veröffentlichung im Amtsbl. Reg. Münster im 
Jahr 1976, S. 64 und im Jahr 1992, S. 225 

Im Auftrag 
gez. Sternberg 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 15 

 

 

 

 

8 Erteilung einer Vermessungsgenehmigung II 
für den Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur Dipl.-Ing. Reinhard Möllers 

Bezirksregierung Münster Münster, den 21.12.2012 
- 31.2-2416-01-0366 - 

Aufgrund des RdErl. des Ministers für Landesplanung, 
Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 05.04.1962 
in der Fassung des RdErl. des Innenministers vom 
30.06.1982 (SMBl. NRW. 71342) wird dem Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Reinhard 
Möllers, Fuistingstraße 6 in 48683 Ahaus, mit Wirkung 
vom 01.01.2013 die Genehmigung erteilt, den bei ihm 
beschäftigten VermTechn. Peter Hoffmann zur Mit-
wirkung bei örtlichen Arbeiten nach Nr. 5 Abs. 1 des o. a. 
RdErl. heranzuziehen (Vermessungsgenehmigung II). 

Im Auftrag 
gez. Sternberg 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 15 

 

9 Erteilung einer Vermessungsgenehmigung II 
für den Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieur Dipl-Ing. Klaus Ostendorf 

Bezirksregierung Münster      Münster, den 21.12.2012 
- 31.2-2416-01-0325 - 

Aufgrund des RdErl. des Ministers für Landesplanung, 
Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 05.04.1962 
in der Fassung des RdErl. des Innenministers vom 
30.06.1982 (SMBl. NRW. 71342) wird dem Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Klaus 
Ostendorf, Fuistingstraße 6 in 48683 Ahaus, mit Wirkung 
vom 01.01.2013 die Genehmigung erteilt, den bei ihm 
beschäftigten VermTechn. Alfons Vennemann zur 
Mitwirkung bei örtlichen Arbeiten nach Nr. 5 Abs. 1 des 
o. a. RdErl. heranzuziehen (Vermessungsgenehmigung 
II). 

Im Auftrag 
gez. Sternberg 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 15 

 

10 Auflösung eines Versicherungsvereins auf 
Gegenseitigkeit 

Bezirksregierung Münster          Münster, den 28.11.2012 
34.02.04.01-64.13.14 

Die Bezirksregierung Münster hat durch Verfügung vom 
28.11.2012 der Sterbekasse des Bürger-Schützenverein 
Erle-Middelich 1896 e.V. zum 31.12.2012 die Auflösung 
genehmigt.  

Im Auftrag 
gez. Fischer 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 15 
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11 Veränderung der Gemeindegrenzen der Evan-
gelischen Emmaus-Kirchengemeinde Münster 
zur Ev. Kirchengemeinde Havixbeck und zur 
Ev. Andreas-Kirchengemeinde Münster mit 
Wirkung vom 01.01.2013 

Urkunde 

Veränderung der Gemeindegrenzen der Ev. Emmaus-
Kirchengemeinde Münster zur Ev. Kirchengemeinde 

Havixbeck und zur Ev. Andreas-Kirchengemeinde 
Münster 

Nach Anhörung der Beteiligten wird gemäß Artikel 6 
Absatz 2 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche 
von Westfalen Folgendes festgesetzt: 

§ 1 

Die Grenze zwischen der Ev. Emmaus-Kirchengemeinde 
Münster und der Ev. Kirchengemeinde Havixbeck, beide 
Ev. Kirchenkreis Münster, wird neu festgesetzt. 

Die neue Grenze zwischen der Ev. Emmaus-Kirchenge-
meinde Münster und der Ev. Kirchengemeinde Ha-
vixbeck beginnt im Norden an der Stadtgrenze von Mün-
ster und verläuft in südlicher Richtung entlang des Floth-
baches bis zum Auftreffen auf die Autobahn A1. Von 
dort aus verläuft sie mit der Autobahnunterführung A1 
bis zum "Heidegrund". Die Grenze verläuft sodann mit 
dem "Heidegrund" in südlicher Richtung bis vor Haus-
nummer 61, zweigt hier westlich ab, verläuft in gerader 
Linie entlang den Grundstücken in westliche Richtung 
um dann auf die Straße "Zum Bergbusch" zu treffen. Sie 
folgt der Straße "Zum Bergbusch" und führt ab dort, wo 
sie auf die Straße "Gasselstiege" stößt, in gedachter 
gerader Verlängerung weiter bis zum Auftreffen auf die 
Autobahn A1. Der Autobahn A1 folgt sie in südlicher 
Richtung bis zur Überführung Altenberger 
Straße/Steinfurter Straße, um dann der "Steinfurter Stra-
ße" in südöstlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze zu 
folgen. Bei den grenzbildenden Abschnitten der Straßen 
"Heidegrund", "Zum Bergbusch" und "Steinfurter Straße" 
verläuft die Grenze auf der Mitte der Straße. 

Der Teil der Gemeindeglieder der Ev. Emmaus-Kirchen-
gemeinde Münster, Gemeindeteil Nienberge, der durch 
die Neufestsetzung der Grenze auf dem Gebiet der Ev. 
Kirchengemeinde Havixbeck wohnt, wird der Ev. 
Kirchengemeinde Havixbeck zugeordnet. 

§ 2 

Die Grenze zwischen der Ev. Emmaus-Kirchengemeinde 
Münster und der Ev. Andreas-Kirchengemeinde Münster, 
beide Ev. Kirchenkreis Münster, wird neu festgesetzt. 

Die neue Grenze zwischen der Ev. Emmaus-Kirchen-
gemeinde Münster und der Ev. Andreas-Kirchen-
gemeinde Münster beginnt im Süden im Schnittpunkt der 
Verlängerung der Hofzufahrt Haus Nevinghoff und der 
Kanalstraße. Die Grenze folgt dann dem Verlauf des 
ehemaligen Max-Clemens-Kanals (derzeit "nur" noch 
Vorfluter) in nordwestlicher Richtung parallel zur "Ka-
nalstraße" und der Straße "Am Max-Klemens-Kanal" und 
endet an der Gemeindegrenze der Ev. Kirchengemeinde 
Greven. 

Der Teil der Gemeindeglieder der Ev. Emmaus-
Kirchengemeinde Münster, Gemeindeteil Sprakel, der 
durch die Neufestsetzung der Grenze auf dem Gebiet der 
Ev. Andreas-Kirchengemeinde Münster wohnt, wird der 
Ev. Andreas-Kirchengemeinde Münster zugeordnet. 

§ 3 

Rechtsnachfolgerin an den Grundstücken und Liegen-
schaften ist jeweils diejenige Körperschaft, auf deren 
Gebiet die Grundstücke und Liegenschaften ab Rechts-
kraft liegen. Eine weitergehende Vermögensauseinan-
dersetzung wird vertraglich geregelt. 

§ 4 

Die Urkunde tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 

  

Urkunde 

Die durch die Urkunde der Evangelischen Kirche von 
Westfalen - Landeskirchenamt - vom 27. November 2012 
benannte Veränderung der Gemeindegrenzen der 
Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde Münster zur 
Ev. Kirchengemeinde Havixbeck und zur Ev. Andreas-
Kirchengemeinde Münster mit Wirkung zum 01. Januar 
2013 wird gemäß Artikel 4 des Preußischen Staatsge-
setzes betreffend die Kirchenverfassungen der Evange-
lischen Landeskirchen vom 08. April 1924 staatlich aner-
kannt.  

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 16 

 

12 Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 8 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
i.V.m. § 21a der 9. Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) 

Bezirksregierung Münster             17.12.2012 
Dezernat 52 
Az.: 52-500-9991917/0001.V 

Genehmigung zur Errichtung einer Anlage zur 
Vergärung und Kompostierung von organischen Ab-
fällen sowie der Verstromung des erzeugten Biogases 
in zwei BHKW-Modulen am Standort des Bio-
Energieparks, Riesenbecker Straße 54, 48369 Saer-
beck 

Die Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, Nevinghoff 
22 in 48147 Münster hat der Entsorgungsgesellschaft 
Steinfurt mbH, Bahnhofstraße 65a in 48341 Altenberge 
mit Datum vom 12.12.2012 eine immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung mit dem folgenden verfügenden 
Teil erteilt: 

Hiermit erteile ich Ihnen auf Ihren Antrag vom 
03.05.2012 gemäß §§ 4 und 6 des Bundes-Immissions-
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schutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit den §§ 1 
und 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) sowie § 1 Abs. 2 der Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) die 

Genehmigung 

auf dem Grundstück in 48369 Saerbeck, Riesenbecker 
Straße 54, Gemarkung Saerbeck, Flur 11, Flurstück 23 
eine Anlage zur Vergärung und Kompostierung von 
organischen Abfällen (Kompostwerk Saerbeck) mit 
folgenden wesentlichen Anlagenteilen zu errichten und 
zu betreiben: 

- Anlage zur Vergärung von Bioabfällen (Vergärungs-
anlage) gemäß Nr. 8.6 Spalte 1 b) des Anhangs der 4. 
BImSchV  

- Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus den Gär-
resten der Vergärungsanlage (gekapselte Intensivrotte 
sowie nachgeschaltete Mietenkompostierung) gemäß Nr. 
8.5 Spalte 1 des Anhangs der 4. BImSchV 

- Anlage zur Aufbereitung der angenommenen orga-
nischen Abfälle sowie des erzeugten Kompostes gemäß 
Nr. 8.11 Spalte 2 b)bb) des Anhangs der 4. BImSchV 

- Verbrennungsmotorenanlage zur Erzeugung von Strom 
(2 BHKW) für den Einsatz von gasförmigen Brenn-
stoffen (hier: Biogas) gemäß Nr. 1.4 Spalte 2 b)aa) des 
Anhangs der 4. BImSchV 

- Aufbereitung und Speicherung des erzeugten Biogases 
vor Einspeisung ins öffentliche Stromnetz (keine Anlage 
gemäß des Anhanges der 4. BImSchV) 

- Anlage zum Abfackeln des Schwachgases gemäß Nr. 
8.1 Spalte 2 b) des Anhangs der 4. BImSchV sowie zum 
Abfackeln des erzeugten Biogases im Notfall  

- Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefähr-
lichen Abfällen gemäß Nr. 8.12 Spalte 2 b)aa) in der 
Betriebseinheit 10.09 (Recyclinghof)   

- Betriebstankstelle mit Abfüll- und Waschplatz in der 
Betriebseinheit 10.10 (keine Anlage gemäß des Anhanges 
der 4. BImSchV) 

- Fahrzeugwaage mit Waagegebäude sowie Sozialge-
bäude (keine Anlagen gemäß des Anhanges der 4. 
BImSchV) 

Die Genehmigung schließt die zeitweilige Lagerung des 
Eingangsmaterials (organische Abfälle), des aufbereite-
ten/sortierten Materials vor der biologischen Behandlung 
sowie des Output-Materials (hergestellter Kompost und 
aussortierte Störstoffe) als integralen Bestandteil der An-
lage zur Vergärung und Kompostierung von organischen 
Abfällen mit ein.   

Diese Genehmigung schließt die erforderliche Baugeneh-
migung gemäß BauO NRW mit ein. 

Das Grundstück des Kompostwerkes liegt innerhalb des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans (§ 30 BauGB) Nr. 
39 "Bioenergiepark Saerbeck" der Gemeinde Saerbeck; 
das Einvernehmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB ist 
insofern nicht erforderlich. 

Die Rechtsmittelbelehrung zu diesem Bescheid lautet: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines 
Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht 
Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, erheben. Die 
Klage ist schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift des 

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichtes zu 
erklären. 

Ich weise darauf hin, dass die Genehmigung vom 
12.12.2012 nach Maßgabe der zugehörigen Antragsun-
terlagen und unter Vorbehalten, Bedingungen bzw. Be-
fristungen (Ziffer III.) sowie unter Nebenbestimmungen 
zum Immissionsschutzrecht, Abfallrecht, Wasserrecht, 
Baurecht/Brandschutz, Arbeitsschutz/Explosionsschutz 
und Landschaftsschutz (Ziffer IV.) erteilt wurde. 

Eine Ausfertigung des gesamten Genehmigungs-
bescheides mit Begründung und den dazugehörigen 
Antragsunterlagen wird nach der Bekanntmachung 
(11.01.2013) für zwei Wochen vom 14.01.2013 bis 
28.01.2013 während der Dienststunden zur Einsicht bei 
folgenden Behörden ausgelegt: 

1. Gemeindeverwaltung Saerbeck, Amt für Planen 
und Bauen, Zimmer 206, 1. OG, Ferrières-Straße 11, 
48369 Saerbeck  

2. Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, R-206, 
Nevinghoff 22, 48147 Münster 

Mit dem Ende der oben genannten Auslegungsfrist gilt 
der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt. 

Personen, die Einwendungen erhoben haben, können den 
Bescheid und seine Begründung nach der öffentlichen 
Bekanntmachung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
schriftlich anfordern.  

Hinweis: 

Mit Bescheid vom 18.09.2012 ist zu dem Vorhaben der 
Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH der vorzeitige 
Beginn gemäß § 8a BImSchG für folgende baulichen 
Arbeiten zugelassen worden: 

• Erdbauarbeiten zur Vorbereitung des Geländes, Ab-
schieben des Oberbodens, flächiges Einbringen von 
Auffüllmaterial zur Stabilisierung des Untergrundes und 
zum Niveauaufbau 

• Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen 

• Erd- und Grundbauarbeiten für die Fermenter, den Per-
kolat-Fermenter, den Biofilter und die Fundamente der 
Hallenstützen und -anfahrwände 

• Rohbauarbeiten (Betonarbeiten) für die Fermenter, den 
Perkolat-Fermenter, den Biofilter und die Hallenstützen 
und -anfahrwände 

Im Auftrag 
gez. Bernhard Lütkehaus 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 16 - 17 

 

13 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Bezirksregierung Münster  45699 Herten, den 14.12.2012 
500-53.0075/12/0401H1 

Die Firma Evonik Degussa GmbH hat einen Antrag zur 
Errichtung einer Anlage zur Herstellung von IPMS auf 
dem Betriebsgrundstück Paul-Baumann-Str. 1, Marl (Ge-
markung Marl, Flur 63 Flurstück 176), vorgelegt. 
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Gegenstand des Antrages für die Evonik Degussa GmbH 
ist die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Her-
stellung von 150 t/a IPMS.  

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt.  

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 
da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Heinz 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 17 - 18 

 

14 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Bezirksregierung Münster  45699 Herten, den 17.12.2012 
500-53.0055/12/0401H1 

Die Firma Sabic Polyolefine GmbH, Gelsenkirchen hat 
einen Antrag zur wesentlichen Änderung und zum Be-
trieb der Polyolefinbetriebe auf dem Betriebsgrundstück 
Pawiker Str. 30, 45896 Gelsenkirchen (Gemarkung Buer, 
Flur 15 und 21), vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages sind Änderungen im Bau 622. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt.  

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 
da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Baal 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 18 

 

15 Bekanntmachung gemäß § 21a der 9. Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
das  Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) 

Bezirksregierung Münster               Herten, 05.12.2012 
500-53.0056/12/0309.1 

Die Bezirksregierung Münster, Dienstgebäude Herten, 
Gartenstr. 27, 45699 Herten hat der Firma Verzinkerei 
Heek GmbH & Co. KG in 48619 Heek mit Datum vom 
03.12.2012 eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung mit folgendem verfügenden Teil erteilt: 

„Hiermit wird Ihnen gemäß §§ 4 und 6 Bundes-
Immissionsschutzgesetz, in Verbindung mit § 1 Abs. 1 
und Ziffer 3.9 Spalte 1 sowie 3.10 Spalte 1 des Anhangs 
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV), die Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Verzinkerei mit zugehörigen Nebenein-
richtungen erteilt.“ 

Die Anlage darf auf dem Grundstück in 48619 Heek, 
Gemarkung Heek, Flur 54, Flurstück 71, errichtet und 
betrieben werden. 

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechts-
mittelbelehrung: 

„Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung Klage bei dem Verwaltungsgericht 
Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, erheben. Die Kla-
ge ist schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichtes zu er-
klären.“ 

Hinweis: Mit dem Ende der unten genannten Ausle-
gungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die 
keine Einwendungen erhoben haben als zugestellt. 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vom 
03.12.2012 in der Zeit vom 14.01.2013 bis einschließlich 
28.01.2013 während der Dienststunden zur Einsicht an 
folgenden Stellen ausliegt: 

- Gemeinde Heek, Fachbereich 4, Zimmer 006, Bahn-
hofstr. 60, 48619 Heek    

- Bezirksregierung Münster, Dezernat 53, Zimmer L 213, 
Gartenstr. 27, 45699 Herten (Dienststunden: Mo – Do 
09:00 – 14:30 Uhr, Fr. 09:00 – 14:00 Uhr)          

Ich weise darauf hin, dass die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen ergangen 
ist. 

Im Auftrag  
gez. Wichmann 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 18 
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

16 Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Studieninstitut für kommu-
nale Verwaltung Westfalen-Lippe 

Die nächste öffentliche Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung Westfalen-Lippe findet am 30. Januar 2013, 
10:00 Uhr, in Münster (Coerde), An den Speichen 10, 
Raum 9, mit folender Tagesordnung statt:  

Öffentlicher Teil 
1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Geschäftsbericht der Studienleitung 

3. Bericht über den aktuellen Stand der Fusionsver-
handlungen mit dem südwestfälischem Studieninstitut 

4. Bericht zur Sanierung des Hauses Stühmerweg 

5. Sachstandsbericht zum neuen Notfall-Sanitäter-Gesetz 

6. Verlängerung des Mietvertrages des Fachbereichs 
Fortbildung 

7. Bericht über den aktuellen Stand des Ausbildungs-
marketings 

8. Frauenförderplan 

9. Satzungsänderung 

10. Entgeltanpassungen 

10.1 Anpassung der Lehrgangsentgelte 

10.2 Erstattung bei Abmeldung von Lehrgängen 

10.3 Entgelte Personalberatungsverfahren 

11. Haushalt 

11.1 Stellenplan 

11.2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 

12. Verschiedenes 

12.1 Gründung eines Bundesverbandes der Studien-
institute und Verwaltungsschulen 

 

Nicht-Öffentlicher Teil 
13. Personalangelegenheiten 

14. Verschiedenes  

 
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 19 
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